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3. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW 
2. Beteiligung der Öffentlichkeit und der öffentlichen Stellen 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter  
 
nach Beteiligung meiner Fachdienste gebe ich zum o.g. Vorhaben folgende Stellungnahme ab: 
 

Wasserrecht 

Gegen die Planungen bestehen keine Bedenken. 

Naturschutzrecht 
 

Das Ziel des neu eingeführten Grundsatzes 7.2-7 (Lenkung naturschutzrechtlicher Ausgleichs- und 
Ersatzverpflichtungen durch die Regionalplanung), nämlich die naturschutzfachliche Effizienz von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch deren räumliche Bündelung zu stärken, ist bei der 
unteren Naturschutzbehörde des Kreises Olpe – und sicher ebenso bei allen anderen unteren 
Naturschutzbehörden - längst gelebte Praxis und gerade Ökokonten sind dafür ein hervorragendes 
Instrument. 
 
Wenn die Bemühungen um eine naturschutzfachlich wünschenswerte Bündelung von 
Kompensationsmaßnahmen im Einzelfall scheitern, so liegt dies in fast allen Fällen an den örtlichen 
Besitzverhältnissen (Realteilungsgebiete) und fehlenden Rechtsinstrumenten für den Flächenzugriff. 
So ist das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht auf Naturschutzgebiete beschränkt, wo der größte 
Teil der Flächen sich bereits in einem guten ökologischen Zustand befindet und nach den aktuellen 
Bilanzierungsverfahren keine weitere Aufwertung mehr möglich ist. Auch können geeignete Flächen 
nicht ohne Weiteres einem Bodenordnungsverfahren zugeordnet werden, und selbst wenn dies 
möglich ist, bremst die Verfahrensdauer die Zulassungsentscheidung für den Eingriff. Mag dies bei 
sehr großflächigen und komplexen Eingriffen ggf. noch vertretbar sein, so ist der Alltag der 
Eingriffsregelung doch eher von kleinflächigen Eingriffen (Errichtung von baulichen Anlagen) 
geprägt. Zwar kann die Bündelung der darauf entfallenden Kompensation grundsätzlich sehr gut 

Kreis Olpe, Postfach 1560, 57445 Olpe 



 - 2 -  

über die (im Kreis Olpe sehr restriktiv, d. h. mit hohen fachlichen Ansprüchen) zugelassenen 
Ökokonten erfolgen, doch haben die unteren Naturschutzbehörden trotz ihrer 
Einschätzungsprärogative nicht das Recht, die Nutzung eines Ökokontos zu verlangen, wenn ein 
Eingreifer nicht auf Ökokonten Dritter zurückgreifen und lieber auf Eigentumsflächen eine geeignete 
Kompensationsmaßnahme durchführen möchte. 
 
Die Darstellung von Ausgleichsräumen in der Regionalplanung ändert an diesen Problemen nichts, 
so dass die Absicht des neu eingeführten Grundsatzes de facto ins Leere läuft. Tatsächlich könnte 
sie sich sogar zu einem Hemmnis für die ambitionierte räumliche Bündelung von 
Kompensationsmaßnehmen durch die unteren Naturschutzbehörden entwickeln, weil die 
„Nichtnutzung“ dieser Räume stets umfassend begründet werden müsste. Dabei könnten Besitzer 
von Ökokonten in diesen Räumen argumentieren, dass zunächst ihre Ökopunkte aufzukaufen 
seien, was deutliche Marktverzerrungen bzw. Oligopolbildungen zur Folge hätte. In jedem Fall 
würden Genehmigungsverfahren durch den Zwang zur vorrangigen Nutzung der 
Kompensationsräume aufwändiger, statt – wie politisch gewünscht – einfacher und schneller, bei 
gleichermaßen gegebener Effizienz für den Naturschutz. 
 
Soweit der Entwurf des Grundsatzes 7.2-7 grundsätzlich auch Maßnahmen außerhalb der 
Bündelungsräume für zulässig erklärt, so enthebt dies die zuständigen Behörden nicht des 
zusätzlichen Rechtfertigungs- und Dokumentationszwangs. Insoweit ist der neue Grundsatz dazu 
geeignet, Bürokratie auszubauen, ohne dass sich für die Natur ein substanzieller Mehrwert ergibt. 
 
Aus Sicht einer unteren Naturschutzbehörde ist die Einführung des Grundsatzes 7.2-7, ohne dass 
gleichzeitig erweiterte rechtliche Flächenzugriffsbefugnisse eingeführt werden, abzulehnen. Dies 
stellt keine Einzelmeinung der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Olpe dar, sondern war 
einhellige Meinung der Vertreter von unteren und höheren Naturschutzbehörden bei einem 
entsprechenden Workshop des MUNV am 26.06.2025 in Düsseldorf. 
 
Möchte man den Grundsatz 7.2-7 trotz dieser erheblichen Bedenken beibehalten und den 
erforderlichen Flächenzugriff ohne Einführung neuer hoheitlicher Rechte realisieren, so wäre ein 
flexiblerer Ersatzgeldeinsatz eine geeignete Möglichkeit. Tatsächlich scheitert der Zugriff auf 
naturschutzfachlich interessante Flächen in den meisten Fällen nicht an Geldforderungen, sondern 
an fehlenden Tauschflächen. Daher wäre es eine Hilfe, wenn ein bestimmter Prozentsatz des 
jährlichen Ersatzgeldaufkommens in den Erwerb von Flächen fließen könnte, die 
naturschutzfachlich weniger interessant sind, sich aber für eine normale land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung eignen. Diese Flächen könnten dann für einen längeren Zeitraum (10 
Jahre) als Tauschflächen vorgehalten werden, wobei die zwischenzeitlichen Erträge aus diesen 
Flächen selbstverständlich dem Ersatzgeldkonto zufließen müssten. 
 

Bodenschutzrecht 

Gegen die Planungen bestehen keine Bedenken.   

 
Immissionsrecht 

Gegen die Planungen bestehen keine Bedenken. 

 
 

 
 


